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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

Im Heilbronner Neckarbogen soll Planungsrecht für bisher noch nicht diesbezüg-
lich bearbeitete, vorgesehene Baufelder (A bis G) im Rahmen des Bebauungsplans 
19/24 „Neckarbogen West“ (Abb. 1) hergestellt werden.  

§ 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) beinhaltet bestimmte Verbote der 
Beeinträchtigung besonders und streng geschützter Arten. Bei der Durchführung 
von Vorhaben hat der Vorhabenträger sicherzustellen, dass bei zu erwartenden Be-
einträchtigungen, die nach den artenschutzrechtlichen Vorschriften verboten wä-
ren, hierfür eine Ausnahme möglich ist bzw. muss eine solche beantragen. Dazu ist 
zu ermitteln, ob und in welcher Weise artenschutzrechtliche Verbote berührt wer-
den. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind nicht der Abwägung zugäng-
lich. Die Bewilligung einer Ausnahme oder Befreiung durch die zuständige Be-
hörde (i. d. R. höhere Naturschutzbehörde) ist eine Ermessensentscheidung und an 
bestimmte Voraussetzungen gebunden. 

                                                 
1  Projekt-Nr. 21-065 / 23-088 
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 Geltungsbereich des Bebauungsplans 19/24 „Neckarbogen West“ (Abbil-

dung übermittelt durch den Auftraggeber). 

Eine prinzipielle Betroffenheit europarechtlich geschützter Arten bei Verwirkli-
chung des Bebauungsplans ist zu erwarten. Die europarechtlich geschützten Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie die Europäischen Vogelarten2 sind für 
nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe bzw. bestimmte Vorhaben nach BauGB 
artenschutzrechtlich relevant. Vor diesem Hintergrund wurde eine artenschutzfach-
liche Beurteilung des Vorhabens erstellt (Mayer und Trautner 2024). Von den Vor-
haben betroffen sind europäische Vogelarten, für die mittels geeigneter Maßnah-
men eine Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG erreicht werden kann, sowie die Mauereidechse und die Wechselkröte. 
Für die beiden letztgenannten Arten wurden eine artenschutzrechtliche Ausnahme 
beantragt, da keine vollständige Tötungsvermeidung möglich ist (Mauereidechse, 
Wechselkröte) bzw. kein Funktionserhalt erreicht werden kann (Mauereidechse). 
Zur Detaillierung der in diesem Rahmen erforderlichen Maßnahmen wurde eine 
Konzeption erstellt (Mayer und Rall 2025a), die in Mayer und Rall (2025b) in be-
stimmten Punkten nochmals konkretisiert wurde. Der Antrag wurde am 28.05.25 
vom Regierungspräsidium Stuttgart positiv beschieden (Az. RPS55-8850-110/35).  

                                                 
2  alle heimischen Arten 
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Im vorliegenden Dokument werden Hinweise zur Pflege der Flächen für erforder-
liche funktionserhaltende Maßnahmen und habitatbezogene Maßnahmen im funk-
tionalen Sinn im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Ausnahme gegeben. 

 

2 Hinweise zur Pflege 

2.1 Blühbrache für Stieglitz und Dorngrasmücke 

Die Blühbrache wird nach bzw. parallel zur Fertigstellung der Bebauung zwischen 
der Baugrenze und dem Floßhafen entwickelt werden. 

Für die Blühbrache sollte die Saatgutmischung des Ackerrandstreifenprogramms 
der Stadt Heilbronn Verwendung finden. Zur Pflege erfolgt eine einmalige Mahd 
im Zeitraum 20.03.-30.04. (zum Erhalt von Pflanzenstängeln über den Winter), um 
Insekten die Möglichkeit zur Überwinterung zu bieten. Das Mähgut ist zwingend 
abzuräumen. Ggf. aufwachsende Brombeeren oder sonstige Gehölze sind hierbei 
vollständig zu entfernen. 

Nimmt der Blütenreichtum des Vegetationsbestandes merklich ab, ist die Fläche 
innerhalb von 2 Jahren jeweils hälftig umzubrechen und neu einzusäen. 

 

2.2 Ablassbares technisches Gewässer für die Wechsel-
kröte 

Das im Herbst 2025 erstellte Gewässer im Bereich der Wildbienenmaßnahme wird 
jährlich zu Beginn der Aktivitätsphase der Wechselkröte bespannt (i. d. R. Anfang 
April). Der Befüllungszeitpunkt wird während der Dauer des Monitorings durch 
den Bearbeiter mit entsprechendem zeitlichem Vorlauf mitgeteilt. Danach Orien-
tierung an diesem Zeitraum. Das Becken wird abgelassen, wenn alle diesjährigen 
Jungtiere der Wechselkröte das Gewässer verlassen haben (i. d. R. im Verlauf des 
Septembers). 

Direkt vor der Befüllung bzw. direkt nach dem Ablassen sind eine Grundreinigung 
und Wartung der Armaturen notwendig und gemäß übermittelter Pflegeanleitung 
durchzuführen. Bei besonderen Ereignissen (Sturm, Unwetter, besondere Trocken-
heit, Havarie, etc.) sind Kontrollen zu veranlassen. 

Potenzieller Vegetations- bzw. besonders Gehölzaufwuchs in den Randbereichen 
der Abdichtung ist regelmäßig (jährlich) vollständig zu entfernen. Dabei sind die 
Aktivitätszeiträume und ggfs. Betretungsverbote der Wildbienenfläche zu beach-
ten. 

 

2.3 Lebensstätte für die Mauereidechse am Wartberg 

Grundsätzlich sind zum Erhalt der Habitatfunktion für die Mauereidechse zwei 
Pflegegänge (April und Oktober) durchzuführen. Vorrangiges Ziel ist, die Fläche 
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vollständig gehölz-, v. a. brombeerfrei zu halten und als blütenreiches Grünland zu 
entwickeln und zu sichern. 

Die Bereiche sind mit einer alternierenden Streifenmahd in einem halbjährlichen 
Turnus zu belegen, d. h. die Hälfte der Streifen wird im Frühjahr (April), die andere 
Hälfte im Herbst (Oktober) gemäht. Hierbei ist es besonders wichtig, die Streifen 
im ca. 45°-Winkel zur Falllinie des Geländes auszuführen. Maschinenbedingt ist 
eine Breite von 1,20 m bis 1,50 m zu wählen (ca. Messerbalkenbreite). Das durch 
die Balkenmahd anfallende Schnittgut muss vollständig abgeräumt und aus den Flä-
chen verbracht werden. 

Die alternierende Streifenmahd wird generell in eine Erstpflege und die Unterhalts-
pflege in den folgenden Jahren unterteilt. Im vorliegenden Fall kann sofort mit der 
der alternierenden Streifenmahd begonnen werden.  

 

Erstpflege 

 

 

 

 

 

 

 

Folgepflege gerade Jahre 

(April – August 2026 und jedes 2. Jahr, 
grundsätzlich 2 Schnitte/Jahr, je nach 
Wüchsigkeit ggf. weitere Pflegeein-
sätze) 
 

 

Folgepflege ungerade Jahre 

April – August 2027 und jedes 2. Jahr, 
grundsätzlich 2 Schnitte/Jahr, je nach 
Wüchsigkeit ggf. weitere Pflegeein-
sätze) 

 

 Schema der Streifenmahd bei Erstpflege und in den Folgejahren (grün: 

Altgras, ohne Mahd im jeweiligen Jahr, allenfalls Bekämpfung Problem-

pflanzen, weiß: je nach Wüchsigkeit mindestens 2 Schnitte/Jahr im jewei-

ligen Jahr). 
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Im Rahmen beider Pflegegänge sind weiterhin alle weiteren Flächen der Maßnahme 
sowie Mauerteile, insbesondere die Fugen der Natursteinmauern, auf möglichen 
Gehölzaufwuchs hin zu untersuchen und dieser ist vollständig zu entfernen, d. h. 
auch inkl. Wurzeln und Wurzelausläufern, um die Bestockung durch Gehölze nach-
haltig zu verhindern.  

Auf diese Weise entsteht ein für die Unterhaltungspflege gültiges alternierendes 
Zwei-Streifen-System. Diese Streifen werden in den nachfolgenden Jahren jeweils 
im Wechsel gemäht. Hierbei werden standardmäßig jeweils ein Streifen zwischen 
01.04. und 15.05. sowie 15.07. und 15.08. des Pflegejahres gemäht. Das Mahdgut 
ist jeweils vollständig abzuräumen und ggf. zu entsorgen. Die Häufigkeit der Mahd-
Einsätze hängt von der Wüchsigkeit des Standortes ab und ist im Rahmen des be-
gleitenden Monitorings ggf. anzupassen. Je nach Witterung und dementsprechender 
Vegetationsentwicklung können bei Bedarf (max. zwei) weitere Pflegetermine not-
wendig werden, um Problembewuchs wie Gehölze oder Brombeeren aus den im 
Jahr ungemähten Streifen gezielt zu entfernen, bzw. in gemähten Teilflächen nach-
zumähen.  

Abschwemmungen nach Extremereignissen wie Starkregen, Schneeschmelze 
und/oder Stürmen in diesen Bereichen sind ggfs. nachzuarbeiten bzw. das abge-
schwemmte Material wieder flächig auszubringen. Besonders auf Abschwemmun-
gen in dem Bereich „hinter“ der Mauer ist zu achten, da diese Einschwemmungen 
direkten Einfluss auf die Überwinterungsquartiere der Zielart haben können. Zur 
Sanierung der Abschwemmbereiche ist es erforderlich, ggf. nach Aufwand, Teile 
der Mauerhinterfüllung von Schlämmsediment zu befreien und die Schroppen- 
bzw. Grobschotterschüttung zu erneuern. Dies ist allerdings nur nach Abstimmung 
(auch hinsichtlich eines möglichst unkritischen Zeitpunkts und Vorgehens) mit 
Fachgutachtern und ggf. zuständiger Naturschutzbehörde und voraussichtlich unter 
fachgutachterlicher Begleitung vorzunehmen. Hierbei ist sowohl auf die Betroffen-
heit und deren Vermeidung/Minderung bei der Mauereidechse wie auch bei der 
Wechselkröte zu achten, die den Flächenkomplex beide nutzen. 

Sollten sich hierzu dennoch Änderungen aus dem laufenden Monitoring ergeben, 
wird dies dem Auftraggeber mitgeteilt. 
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